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Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demographie 05.05.2022

öffentlich Vorlage Nr. 243/2022-Beig

Stand 28.04.2022

Betreff Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 02.03.2022 betr. gemeinsame
Sitzung mit Stadtentwicklungsausschuss und Vortrag eines Investors aus dem
Bereich von öffentlich gefördertem Wohnungsbau

Beschlussentwurf

Der Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demographie beauftragt die Verwaltung zunächst
intern und sodann mit den Ausschussvorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung
und des Ausschusses für Soziales, Inklusion und Demographie Arbeitskreis und dem
Arbeitskreis Stadtentwicklung zu beraten, wie das übergreifende Thema von gefördertem
Wohnraumentwicklung öffentlich behandelt werden soll und ob eine gemeinsame
Ausschusssitzung einberufen werden soll.

Sachverhalt

Die Verwaltung kann das Begehren des Antrags nachvollziehen und sieht die
Wohnraumversorgung als ein zentrales auch soziales Thema der Stadt.

Künftig soll sich das neu gebildete Amt für Soziales, Wohnen und Inklusion dem Thema auch
verstärkt annehmen und dem Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demographie
regelmäßig berichten. Noch ist das Amt aber personell für eine Aufgabenwahrnehmung nicht
aufgestellt. Die Amtsleitung und Abteilungsleitung der betroffenen Bereiche sind noch nicht
besetzt.

Gleichzeitig haben sich vorwiegend der Ausschuss für Stadtentwicklung und der extra
eingesetzte Arbeitskreis Städtebau des Themas der Wohnraumentwicklung angenommen.
Um Doppelungen in der Behandlung dieses Themenkreises zu vermeiden und thematisch
eine angemessene Vorbereitung einer möglichen gemeinsamen Ausschusssitzung erzielen
zu können, ist aus Sicht der Verwaltung vorab eine Abstimmung innerhalb der Verwaltung
und dann mit den Ausschussvorsitzenden, dem Arbeitskreis und auch mit der
interfraktionellen Runde vorzunehmen.

Aus der interfraktionellen Runde kam der Wunsch, gemeinsame Ausschusssitzungen nur in
äußersten Ausnahmefällen einzuberufen. Insofern würde die Verwaltung gerne erst die
Vorbereitung und Überlegung, wo das wichtige Thema angemessen Raum zur Präsentation
und Beratung bekommen kann, abschließen, bevor eine gemeinsame Ausschusssitzung
einberufen wird.

Im Rahmen der Absprachen hierzu wird dann auch betrachtet werden, welche Art der
Information hinsichtlich des geförderten Wohnungsbaus für die Ausschusssitzungen relevant
sind, ob und welcher Investor zum Vortrag im Rahmen der Sitzung hinzugezogen werden
sollte.


